
Öffentliche Bekanntmachung 
 

Festsetzung der Grundsteuer  
für das Kalenderjahr 2012 

 

Die Gemeinde Allmannshofen setzt hiermit gem. § 27 Abs. 3 Satz 1 Grundsteuergesetz 
die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2012 in gleicher Höhe wie im Vorjahr fest.  
 
Mit der Veröffentlichung der Bekanntmachung treten für die Steuerpflichtigen die 
gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher 
Grundsteuerbescheid für 2012 zugegangen wäre.  
Soweit zwischenzeitlich ein schriftlicher Grundsteuerbescheid erteilt wurde, gilt dieser. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch 
eingelegt (siehe 1.) oder unmittelbar Klage erhoben werden (siehe 2.). 
 

1. Wenn Widerspruch eingelegt wird: 
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen bei der Gemeinde Allmannshofen, 
Kirchstraße 20, 86695 Allmannshofen oder bei der Verwaltungsgemeinschaft Nordendorf, 
Schäfflerstraße 6, 86695 Nordendorf. 
 

Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht ent-
schieden werden, kann Klage bei dem Bayer. Verwaltungsgericht in Augsburg, Kornhausgasse 4, 
86153 Augsburg, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses 
Gerichts erhoben werden. Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Einlegung des 
Widerspruchs erhoben werden, außer wenn wegen besonderer Umstände des Falles eine kürzere 
Frist geboten ist. 
 

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten/die Beklagte und den Streitgegenstand bezeichnen und 
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben, die angefochtene öffentliche Festsetzung der Grundsteuer soll in Urschrift oder in 
Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Betei-
ligten beigefügt werden. 
 

2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird: 
Die Klage ist bei dem Bayer. Verwaltungsgericht in Augsburg, Kornhausgasse 4, 86153 Augsburg, 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts zu erheben. 
 

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten/die Beklagte und den Streitgegenstand bezeichnen und 
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben, die angefochtene öffentliche Festsetzung der Grundsteuer soll in Urschrift oder in 
Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Betei-
ligten beigefügt werden. 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 
22.06.2007 (GVBI 13/2007) wurde im Bereich des Kommunalabgabenrechts ein fakultatives Wider-
spruchsverfahren eingeführt, das eine Wahlmöglichkeit eröffnet zwischen Widerspruchseinlegung und 
unmittelbarer Klageerhebung. 
Die Widerspruchseinlegung und Klageerhebung in elektronischer Form (z.B. durch Email) ist unzulässig. 
Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten seit 01.07.2004 grundsätz-
lich ein Gebührenvorschuss zu entrichten. 

 
Nordendorf, 12.01.2012       An die Gemeindetafel 
         angeheftet     am 
         abgenommen am 

 
     K. Haas       


